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Vorschliige der Sektionen der Schweizerischen Offiziers-
geselischaft zur Reorganisation des Heerwesens.

(Von Hptm. i/Gst. H. Iselin.)
(SchluB.)

B) Die Vorschlige der Landesverteidigungskommission.
Sie beseitigen hauptsichlich den zweiten Fehler nicht und haben
trotz ihrer unbestreitharen Vorziige nachfolgende Nachteile:

1. Die 5 jihrlichen Wiederholungskurse ergeben nicht das Maxi-
mum des mit 5 Kursen von dieser Dauer Erreichbaren; denn: entweder
werden nur 5—6 Jahrginge zum Auszug genommen und damit auf
die lingere Ausniitzung der mit vielen Kosten eingelibten Aeltern ver-
zichtet, oder es werden wieder verschiedene iltere Jahrginge an den
Wiederholungskursen nicht teilnehmen, somit auBler Training bleiben
und bei der Mobilisierung die schwachen Friedensbestinde ver-
schlechtern.

2. Die vollige Nichiberiicksichtigung der Landwehr bhedeutet
ehentalls das Brachliegenlassen wohl verwendbarer Mannschaft und
erfordert hei der Mobilisierung lange Zeit zur Einitbung in ganz
neuen Verbiinden, withrend welcher alle Aufgaben sekundirer Natur
auf der Feldarmee lasten und diese von wichtigeren Aufgahen ab-
zichen,

3. Die Ersalz-Reserve: Sie ist {iberfliissig, wenn der Ersatz durch
Ueberziihlige in Auszug und Landwchr ausreicht, bis die Rekruten und
ilteren Unausgebildeten eine Rekrutenschule absolviert haben.
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Sie ist zudem sehr teuer, da ihre Leute ca. die Hilfte der Dienst-
tage des Auszuges machen sollen und dabei auch viel an Bekleidung,
Bewaffnung und Ausriistung abniitzen. Durch Verschérfung der Re-
krutierung kann der Grofiteil der fiir sie vorgesehenen Mannschaft
ausgemerzt werden. Was an Unabkommlichen (Bahn etc.) davon bleibt,
kann ebensogut die Rekrutenschule der Regimenter durchlaufen und
in deren Kontrollen als Depotmannschaft gefithrt werden. Eine
scharfe Rekrutierung tut der ,allgemeinen Wehrpflicht keinen Ein-
trag, sondern entspricht durchaus' dem Empfinden des Volkes, das
darunter weniger die Ausbildung moglichst vieler, auch kdrperlich
nicht voll tauglicher Rekruten versteht, als die Heranziehung aller
Dienstfihigen, auch alterer Jahrginge, zum Kriegsdienste.-

C) Die neue Armee wiirde also zweckmdpig in folgender Weise
gebildel:

1. Rekrutenschule: Dauer wenn moglich 85 Tage. Jedes Regi-
ment bildet jihrlich zwei Halbkompagnien zu je 150 Mann. In den
zwei letzten Wochen werden diese in die (4) Ziige der Auszugskom-
pagnien zusammengezogen, in welcher sie fortan stets zusammen-
bleiben. Die Ueberzihligen, darunter die kiinftigen Unteroffizicre, er-
halten in Spezialabteilungen eine noch bessere Ausbildung in mo-
dernen Fertigkeiten: Handgranaten, Granatgewehre, automatische
Gewehre, Maschinengewehre, ev. Tankabwehr, Minenwerfer, Infan-
terie-Geschiitze etc., Bau, Verteidigung und Angriff von Hindernissen
und Feldbefestigungen etc.

2. Zusammensetzung und Dienstleistung des Auszuges:

a) Jeder Rekrutenjahrgang (bestehend aus den zusammenge-
zogenen Halbkompagnien der Rekrutenschule nebst den Ueberzéih-
ligen) bildet eine Kompagnie im Regiment, welches somit aus neun
Jahrgingen besteht. Drei aufeinanderfolgende Kompagnien bilden
1 Bataillon, das als solches stets zusammenbleibt, um auch im Bataillon
den hdchstméglichen inneren Zusammenhang zu erzielen. Es macht
Jedes zweite Jahr seinen Wiederholungskurs (20 Tage) und wird nach
dem fiinften Kurse, — inzwischen ersetzt durch das neue jiingste Ba-
taillon —, tale quale zum Landwehrbataillon (mit gleicher Mann-
schaft, Kader und Ausriistung) erklért. (Eventuell konnen auch acht
jahrliche Wiederholungskurse (13 Tage) gehalten werden, nach deren
letztemm das Bataillon zum Landwehr-Bataillon erklirt wird.)

b) Infolge der gegeniiber heute bessern Rekrutierung und
kleinerer Zahl der Jahrginge wird der jahrliche Abgang auf 2—3 %
sich reduzieren. Die in der Auszugskompagnie Ueberzihligen (beson-
ders der jiingsten Kompagnien) werden folgendermaBen verwendet:

Im Frieden: Zur Vermehrung und Vertiefung ihrer Kennt-
nisse in Spezialkursen, als Aufklirer, Sturmtrupps, etc.

Als Uebungstruppen fiir SchieBschulen, Offiziers-Bildungs-
schulen, Unteroffiziersschulen eventuell Zentral-Schulen I und —
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bei taktischen und technischen Neuerungen — fiir Offizierskurse und
dltere Truppen. (Diese Leute konnen natiirlich gegen die mit der
Kompagnie Diensttuenden ausgetauscht werden, um moglichst viele
in Spezialkenntnissen zu iiben. Nach 4—5 Jahren werden sie nicht
mehr itberzihlig sein und kehren zur Kompagnie zuriick, die dadurch
auch im letzten Kurse fast vollzdhlig ausriicken kann und nun sehr
viele allseitig ausgebildete Leute enthilt.)

Bei Mobilisierung dienen sie ebenfalls als Uebungs- oder Lehr-
truppen und eventuell zur Ablésung in den Einheiten.

Bev Kriegsausbruch kionnen sie zu Spezialunternehmen verwen-
det werden oder gehen ins Ersatz-Depot des Regiments. Ein Teil kann
dort die langjihrig Dispensierten (Eisenbahner etc.) wieder einiiben.

¢) Neben diesen einzelnen Ueberzdhligen der jiingern Kom-
pagnien werden Gfters die jiingste eventuell auch zweitjiingste Kom-
pagnie noch keinem Bataillon angehoren und stehen:

Im Frieden: Zur Verfiigung der Division, ebenfalls zur Ver-
tiefung ihrer Ausbildung, oder als Schul- und Lehrkompagnie.

Bei Mobilisterung: Ebenso, oder zur Ablosung anderer Kom-
pagnien:

Im Kriege: Im Ersatzdepot der Division zum eventuellen Er-
satz ganzer dezimierter Kompagmen eventuell auch zu Spezialunter-
nehmungen

3. Die Landwehr: Sie leistet weder Wiederholungskurs noch an-
- dern Dienst.

a) I. Aufgebot, fiir den Felddienst bestimmt:

Nach seinem 5. (jedes zweite Jahr) oder seinem 8. (jedes Jahr)
Wiederholungskurs im Auszug wird das dlteste Bataillon des Regi-
ments zum Landwehr-Bataillon erklirt und bleibt als solches drei
Jahre zur Verfiigung fiir den Felddienst. Je nach Kriegsausbruch
1m ersten oder letzten Jahre ist es voll oder fast voll felddiensttaug-
lich., Allfdllig fehlende Kaders ersetzen die starken jiingsten Kom-
pagnien des Auszuges, fehlende Mannschaft (6—10%) Freiwillige
der édlteren Landwehrbataillone. Die Division verfiigt iiber drei Land-
wehrbataillone I. Aufgebotes, aus denen eventl. ein Regiment gebildet
werden kann, ausgeriistet wie ein Auszugs-Regiment, fiir Spezial-
aufgaben oder zur Verwendung mit weiteren Landwehr-Regimentern.
Die zwei Gebirgslandwehr-Bataillone konnen mit der Gebirgsbrigade
zu einer Gebirgsdivision von 8 Bataillonen vereinigt werden; eventuell
bilden sie die Besatzungen von Festungen oder Sperrstellungen.

b) II. Aufgebot, fiir den Bewachungsdienst bestimmt: Nach
drei Jahren wird das Bataillon I.Aufgebotes zum II. Aufgebot erklirt
und bleiht als solches sechs Jahre zur Verfiigung fiir den Bewachungs-
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dienst ete.; es wird nur mit Requisitionsfuhrwerken ausgeriistet.
Seine Mitrailleure werden aufgeteilt zur Erginzung der Bestinde der
Infanterie-Kompagnien.

Bei Mobilisierung besorgen diese Bataillone alle nicht der Feld-
armee zufallenden Aufgaben, spiiter eventl. auch weitere, unter Ab-
losung der Bataillone der Landwehr 1. Aufgebotes oder des Auszuges.

Im Keiege werden sie wieder eingeiibt und, soweit nicht selb-
stindig verwendet, ihre Mannschaft kompagnieweise oder einzeln als
Ersatz der Landwehr 1. Aufgebotes oder dem Auszug iiberwiesen.

4. Landsturm: Nach 6 Jahren im II. Aufgebot wird das Ba-
taillon zum Landsturm-Bataillon erkldrt und bleibt als solches 6
Jahre zur Verwendung — wohl nur kompagnieweise — im Be-
wachungsdienst etc.

5. Ersatz-Reserve: Sie ist wegen sonstiger geniigender Er-
satzmannschaft in Auszug und Landwehr iiberfliissig. Will man sie
wegen der ,,allgemeinen Wehrpflicht* doch aufstellen, so empfiehlt sich
Einreihung ganz gesunder und leistungsfihiger Unabkommlicher.
Ausbildung von wenigen Wochen in soldatischen Grundlagen und
Schieflen. Verpflichtung zur Erfillung des jahrlichen Schiel-

programms.‘

Es folgt ein detaillierter Vorschlag fiir die Zusammensetzung
der Armee, wie sie nach diesem Vorschlag gedacht ist, sowie fiir die
Regelung der Verhiltnisse der Spezialwaffen.

. Vorteile des Vorschlages:

1. Ausbildung: Im Allgemeinen: Viel groflere Stetigkeit durch
fortwahrendes Beisammenbleiben von Cadres und Mannschaft, also
bessere Ausniitzung der Ausbildungszeit; dadurch Vermeidung der
bisherigen Unstimmigkeiten und Widerspriiche im Ausbildungs-
verfahren.

a) Rekrutenschule: Schon hier Zusammenstellung und Uebung
der spiteren Zugs- und Kompagnie-Verbinde und dadurch groler
innerer Halt fiir diese. Eventl. — falls die Rekrutenschule nicht ver-
lingert werden konnte — Moglichkeit der Verlegung der abschlieB-
enden Ausbildung, besonders in Fertigkeiten des modernen Krieges,
in darauf folgende Spezialkurse, eventl. den ersten Wiederholungskurs.

b) Awuszug: Ziige und Kompagnien bereits gewohnt von der
Rekrutenschule. Spiiterer Wechsel gering, lediglich Awusfiillen der
Liicken. Anfangs vollig, spiter anndhernd kriegsstarke Einheiten als
groler Vorteil fiir die Fiihrer aller Grade. Alle Mannschaft bleibt
vollig im Diensttraining. Ohne Schwichung der Bataillone (nur 3
Kompagnien!) geniigend Lehr- und Uebungstruppen fiir Kurse oder
Spezialzwecke. Die jiingern Jahrginge haben stets die modernste
Kampfweise und erleichtern durch ihr Beispiel das Erlernen der-
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selben auch den iilteren, welche ihrerseits durch gesunden Wetteifer
mit den jiingern die Leistungen steigern. .

¢) Landwehr: Ohne Wiederholungskurse doch aus relativ jungen
Jahrgingen 3 Landwehr-Bataillone pro Division, tauglich véllig oder
nahezu wie die Auszug-Bataillone: alte Zusammensetzung von Cadres
und Mannschaft, noch viele und geiibte Cadres. Auch das 1I. Auf-
gebot ist noch in der alten Zusammensetzung eingewdhnt und sofort
brauchbar fiir den Bewachungsdienst. |

d) Ersaiz-Reserve: Kann ganz weggelassen oder sehr kurz aus-
gebildet werden.

2. Ersatz im Kriegsfalle: Fiir Auszug und Landwehr I sind so-
fort fiir die Abgiinge der ersten 3—4 Monate geniligend viele und voll
ausgebildete Leute vorhanden. Spiter fortwidhrender Ersatz durch
voll ausgebildete Rekruten und Ersatzleute.

3. Verwendung der Armee: GroBle Kombinationsfihigkeit: 8
Feld-Divisionen und 4 Gebirgs-Brigaden eventl. Gebirgs-Divisionen
(inkl. 8 Geh.-Ldw.-Bat.). Dazu 24 Ldw.-Bat. I. Aufgebot (= eventl.
8 Ldw.-Reg. oder 4 Ldw.-Brigaden). ‘

4. Die Uebergangszeit: Der Uebergang vollzieht sich friktions-
los infolge der Bildung der neuen Armee auflerhalb des Rahmens der
alten. In jedem Jahre ist bei Kriegsausbruch die alte oder neue Armee
verwendungsfihig, unter Mithilfe der andern, nach vorherbestimmtem
Plane: im 1.—3. Jahre: Ausriicken der alten Armee, 1—3 neue Jahr-
ginge als Ersatz; im 4.—6. Jahre: Reduktion der alten Armee auf
3 Kompagnien pro Bataillon. Verstirkung und Ersatz derselben
durch 3-—6 neue Jahrgiinge; im 7.—9. Jahre: Ausriicken der neuen
Armee, Kompagnien und Bataillone der alten als Ergénzung und
Ersatz.

5. Die Ersparnisse:

a) Dauernd: Ca. 14 des hisherigen Auszuges macht keine
Wiederholungskurse mehr. Falls die Ersatzreserve weggelassen wird,
spart man fiir diesen Viertel auch die Rekrutenschule, eventl. wird
diese nur ganz verkiirzt abgehalten. Die Landwehr macht keinen
Wiederholungskurs.

b) In der Uebergangszeit sind die Ersparnisse besonders groB:
Im 1. Jahrgang macht nur 1 Jahrgang, im 2. Jahre deren 2 (etc.)
den Wiederholungskurs. Die alte Armee braucht eigentlich in ruhigen
Zeiten iiberhaupt keinen Wiederholungskurs mehr zu machen, da sie
mit der neuen nichts zu tun hat.

Diese sehr wesentlichen Einsparungen sollen ermoglichen, in
den ersten Jahren allmihlich die dringend nétige Ausriistung fiir die
neue Armee anzuschaffen.*
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Einen #hnlichen Vorschlag, der echenfalls die Einteilung der
Rekrutenkompagnien in die Regimenter bezweckte, hat bei einer fri-
hern Gelegenheit die Sektion Luzern gemacht.

Die vorstehende Zusammenstellung konnte nur die wichtigsten
Vorschlige der Scktionen zur Reorganisation der Armee wiedergeben.
Manche wertvolle Anregung zu einer Einzelfrage mufite im Interesse
der Uebersichtlichkeit weggelassen werden, wenn sie fiir die Beur-
teilung der groflen Linien der Reorganisation nicht von wesentlicher
Bedeutung war. Diese Anregungen werden in cinem spiitern Stadium
der Reorganisationsarbeit, wenn die Hauptpunkte festgelegt sind, ver-
wertet. werden miissen.

Die Verschiedenartigkeit der Vorschlige zeigt, wie schwierig
das ganze Problem der Reorganisation ist. Der Zentralvorstand bittet
die Sektionen, ihre Arbeitsausschiisse und die einzelnen Offiziere, sich
weiter zu den Vorschligen auszusprechen; aus der Diskussion wird
sich am besten ergeben, welche Vorschlige durchfithrbar sind und
welchen zu grofle Nachteile anhaften. Der Zentralvorstand hofft
auch, den Chef der Generalstabsabteilung zu gewinnen, dal} er sich in
der Militdrzeitung zu den Vorschligen der Sektionen ausspreche.

Niederschlige aus dem grossen Kriege in amerikanischen
- Militdrzeitschriften.
Von Major H. Merz.

Die nordamerikanischen Militdrzeitschriften bringen zur Stunde
eine Fiille ungemein lehrreicher Aufsitze aus der Feder von Mit-
kimpfern, die nicht sowoh! Einzelheiten aus ihren Kriegserlebnissen,
als vielmehr Erfahrungen aller Art zur o6ffentlichen XKenntnis
bringen, die sie mit den modernen Kampfmitieln gemacht haben.
Im ,Military Engineer und in , National Service“ sind solche
Aufsitze erschienen, die sich mit dem Tank als Streitmittel und
mit der Verwendung von Gas und Rauch fiir den Angriff befassen,
deren Hauptpunkte hier im Zusammenhange wiedergegeben seien.

Die Tanktaktik hat sich erst im letzten Teile des Weltkrieges
zu festen Formen auskristallisiert. Sie darf aber sowenig erstarren,
wie die Taktik anderer Waffen. Doch hat sich ein Grundsatz
jedenfalls als unbedingt giiltig erwiesen: Der Tank darf im Angriff
nie einzeln eingesetzt werden; die Tanktaktik mufll Massentaktik
sein und bleiben. Das Vehikel ist keine fahrende Festung fiir
sich, es ist ein Teil eines Ganzen. Die Tankfrage wurde von den
Alliierten im Jahre 1917 zuerst genau erwogen und besprochen,
als es sich darum handelte, den Eisenring der Deutschen zu
brechen, nachdem General Pershing in Europa gelandet war. Die



	Vorschläge der Sektionen der Schweizerischen Offiziersgesellschaft zur Reorganisation des Heerwesens (Schluss)

